
Änderungssatzung zur 
 

S A T Z U N G 
 

der Stadt Bühl über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets „Südlicher Stadteingang“ in Bühl 

(Sanierungssatzung) 
 
Auf Grund von § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), i. 
V. m. § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 
S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095), hat der Ge-
meinderat der Stadt Bühl in seiner öffentlichen Sitzung am 13.04.2022 folgende Satzung zur Änderung 
der Sanierungssatzung vom 19.06.2020 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Der § 4 der Sanierungssatzung wird am Ende, bei Aufführung der Grundstücke und Grundstücksteile, 
wie folgt ergänzt:  
 
sowie 44/1 teils (Tucherstraße), 252/1 und 260. 
 
 

Artikel 2 
 
Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewie-
sen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 2 und Abs. 2a BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
auch bei beachtlicher Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 2a BauGB. Bei der Geltendma-
chung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
 
Nach § 4 Abs. 4 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieser GemO oder auf Grund dieser GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss gemäß § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 

oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der 
Stadt Bühl unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist. 
 

Bühl, den 29. April 2022 
 
Hubert Schnurr 
Oberbürgermeister 
 


